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Antrag auf Änderung der Fachschaftsrahmenordnung 

 

 

Liebe Mitglieder des Studierendenparlamentes, 

 

Das Studierendenparlament möge beschließen, die Beitragsordnung der 

Studierendenschaft wird wie folgt zu ändern: 

 

Ersetzte § 11 Abs. 1 Satz 1 

 

„Es gelten die §§ 4-7, 14-18, 22-27, 35-38 und 41-48 der Finanzordnung 

der Studierendenschaft analog, sofern sie anwendbar sind und diese 

Ordnung nichts Abweichendes  vorsieht.“ 

 

durch 

 

„Es gilt die Finanzordnung der Studierendenschaft, sofern sie anwendbar 

ist und diese Ordnung nichts Abweichendes vorsieht.“ 

 

Streiche § 11 Abs. 1 Satz 2 

 

Ersetzte in § 11 Abs. 4 Satz 4 

 

„Rücklagen gemäß § 18“ 

 

durch 

 

„Rücklagen gemäß § 10“ 

 

Streiche § 11a Absätze 2und 3 und nummeriere neu 

 

Streiche § 11b Absätze 4 bis 6 

 

Streiche § 11c 
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Begründung: 

 

Durch die Änderungen wird wieder auf die richtigen Stellen in der 

Finanzordnung verwiesen. Die gestrichenen Absätze und Paragraphen 

sind in der neuen Finanzordnung bereits definiert und eine Dopplung sollte 

vermieden werden. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

Silas F. Ritz  

 


